Anlage 1

Richtlinien
des Kreises Mettmann
zur Forderung von Schilerinnenprojekten

1. Ziel der Malinahmen
Projekten fur Schilerinnen sollen dazu beitragen, die Wahrnehmungsfahigkeit hinsicht-
lich der Rolle der Frau in der Gesellschaft zu scharfen, eigene Defizite wie auch Starken
zu analysieren und selbstbewusstes Handeln von Madchen/Junge Frauen zu fordern.

2. Zielgruppe
Schulerinnen ab der Mittelstufe sollen im jugendgerechten Zusammenhang die Moglich-
keit haben, an Maflinahmen zur Starkung des Selbstbewusstseins teilzunehmen. Diese
MaRnahmen werden in enger Zusammenarbeit zwischen Schulen, Jugendeinrichtungen
und drtlichen Gleichstellungsstellen entwickelt und durch die Gleichstellungsstelle des
Kreises unterstitzt.

3. Verfahren
In Rundschreiben zu Beginn des Schuljahres werden Gleichstellungsstelle und Schulamt
des Kreises auf die Mdglichkeit hin, Schilerinnenprojekte durchzufihren.

Nach eingehender Beratung mit den Gleichstellungsbeauftragten der ka Stadte sowie der
Gleichstellungsbeauftragten des Kreises kénnen Antrage fur folgende Mal3hahmen ge-
stellt werden:

a) Erweiterung des Berufswahlspektrums
b) Computerkurse
c) Selbstverteidigungskurse

Die Vorhaben missen geeignet sein, zur Reflexion der Rolle der Frau in der Gesellschaft
beizutragen, Madchen in ihrer Eigenstandigkeit zu férdern und ihr Selbstbewusstsein zu
steigern.

Vorab sind formlose Antrédge ausreichend.

Antragsformulare fir eine finanzielle Unterstitzung sind bei der Gleichstellungsstelle des
Kreises erhéltlich.

Es sind bei der Antragstellung eine Projektbeschreibung zur Erlauterung der Malinahme
und ihrer Ziele sowie eine Aufstellung der zu erwartenden Kosten einzureichen. Ein koor-
diniertes Vorgehen von Gleichstellungsstellen in den ka Stadten und den Projekttragern
ist wiinschenswert.

Die Verwendung der erhaltenen Mittel wird nachgewiesen.

Die Gleichstellungsstelle des Kreises informiert den Frauen- und Kulturausschuss jeweils
im Rahmen der Haushaltsplanberatungen tber die im abgelaufenen Geschéftsjahr ge-
wéhrten Zuschusse.

4. Hohe der Forderung
Es kdnnen Zuschisse zu den tatsachlich entstandenen Kosten bis zu einer Héhe von
1.790 EUR fir ein Projekt gewahrt werden, sofern es nicht anderweitig geférdert wird.

5. Rickmeldung
Die Projektnehmerinnen sind - soweit mdglich - verpflichtet, die Ergebnisse der
Maflnahme (Dokumentation, Arbeitsergebnisse etc.) der Gleichstellungsstelle des
Kreises zuganglich zu machen.

6. Die Richtlinien gelten ab 01.01.2002, gleichzeitig treten die Richtlinien vom
01.01.1997 aulRRer Kraft.



Schulerinnenprojekte 2005

Ifd. Nr. Antragsteller Ort Antr-Datum Projekt Kosten  bewilligt ausgezahlt Besonderheiten  Ansatz €
€ € € 15.100,00

1. Fr.-Frobel-Schule Férderschule Erkrath 24.09.2004 WenDo 720,00 720,00 720,00 14.380,00
2. Carl-Fuhlrott-Schule Hauptschule Erkrath 14.10.2004 2 WenDo 1.440,00  1.440,00 1.440,00 12.940,00
3. Waldorf-Schule Haan 01.09.2005 WenDo 460,00 220,00 220,00 12.720,00
4. Gesamtschule Heiligenhaus  17.12.2004 WenDo 570,00 285,00 285,00 12.435,00
5. Der Club Heiligenhaus  21.12.2004 WenDo 480,00 0,00 0 nicht stattgefund.  12.435,00
6. Albert-Schweizer-Schule Hauptschule Hilden 08.11.2004 2 WenDo 1.220,00 1.220,00 1.200,00 11.235,00
7. Pestalozzischule Forderschule Hilden 30.05.2006 WenDo 720,00 720,00 720,00 10.515,00
8. Kathe-Kollwitz-Schule Hauptschule Langenfeld 03.03.2005 3 WenDo 2.520,00 1.260,00 1.260,00 9.255,00
9. Koperikus-Realschule Langenfeld 26.08.2005 4 WenDo 3.160,00  1.580,00 1.580,00 7.675,00
10. Pestalozzischule Forderschule Langenfeld 24.10.2005 WenDo 813,00 813,00 243,90 Zuschuss DGB 7.431,10
11. Pestalozzischule Forderschule Langenfeld 02.12.2005 WenDo 813,00 813,00 813,00 6.618,10
12. Stadt ME, Jugendamt Mettmann 11.04.2005 verschiedene 2.410,00 1.200,00 1.225,00 5.393,10
13. Realschule Mettmann 05.07.2005 2 WenDo 1.400,00 700,00 700,00 4.693,10
14. Anne-Frank-Schule Hauptschule Mettmann 08.11.2004 WenDo 740,00 740,00 740,00 3.953,10
15. Konrad-Heresbach-Gymnasium Mettmann 25.01.2005 6 WenDo 3.592,00 1.796,00 1.796,00 2.157,10
16. Realschule Mettmann 01.12.2005 2 WenDo 1.400,00 700,00 700,00 1.457,10
17. Konrad-Heresbach-Gymnas. Mettmann 21.11.2005 2 WenDo 1.534,00 767,00 651,90 Kosten geringer 805,20
18. Anton-Schwarz-Schule HS Monheim 10.11.2004 2 WenDo 1.540,00 1.540,00 1.540,00 -734,80
19. Otto-Hahn-Gymnasium Monheim 20.12.2004 2 WenDo 1.532,00 1.532,00 1.532,00 -2.266,80
20. Anton-Schwarz-Schule Hauptschule ~ Monheim 05.12.2005 WenDo 770,00 770,00 770,00 -3.036,80
21. Comenius Schule Forderschule Ratingen 02.02.2005 WenDo 730,00 730,00 730,00 -3.766,80
22. Elsa-Brandstrom-Hauptschule Ratingen 09.02.2005 WenDo 1.172,00 1.160,00 1.160,00 -4.926,80
23. Comenius Schule Forderschule Ratingen 22.11.2005 WenDo 730,00 730,00 730,00 -5.656,80
24. Liebfrauenschule RS Ratingen 18.11.2004 WenDo 1.500,00 735,00 735,00 -6.391,80
25. Liebfrauenschule RS Ratingen 18.11.2004 Berufswahl 950,00 475,00 475,00 -6.866,80
26. Hauptschule Wolverothe Wilfrath 13.08.2005 WenDo 700,00 700,00 700,00 -7.566,80
27. Hauptschule Wolverothe Wiilfrath 24.11.2005 WenDo 700,00 700,00 700,00 -8.266,80

34.316,00 24.046,00 23.366,80
Der Betrag in H6he von 8.266,80 EURO wurde aus dem Deckungsring finanziert.

rabejuy



Schulerinnenprojekte 2006

Ifd. Nr. Antragsteller Ort Antr-Datum Projekt Kosten  bewilligt ausgezahlt Besonderheit Ansatz €
€ € € 17.900,00

1. Pestalozzischule Hauptschule Velbert 23.09.2005 2 WendDo 1.400,00  1.400,00 1.400,00 aus Vorjahr 16.500,00
2. Fuhlrott-Schule Hauptschule Erkrath 26.09.2005 WenDo 2.160,00 2.160,00 2.160,00 14.340,00
3. Fr.-Froébel-Schule Forderschule  Erkrath 30.01.2006 WenDo 720,00 720,00 720,00 13.620,00
4. Pestalozzischule Forderschule  Haan 30.01.2006 WenDo 720,00 720,00 720,00 12.900,00
5. Gymnasium Haan Haan 21.02.2006 WenDo 560,00 280,00 280,00 12.620,00
6. Der Club Heiligenhaus  28.02.2006 WenDo 625,00 300,00 300,00 12.320,00
7. Ev. Kirchengemeinde Heiligenhaus  20.02.2006 WenDo 650,00 325,00 325,00 11.995,00
8. Gesamtschule Heiligenhaus Heiligenhaus  03.02.2006 WenDo 600,00 285,00 300,00 Kosten héher 11.695,00
9. Gesamtschule Heiligenhaus Heiligenhaus  13.03.2006 WenDo 600,00 300,00 300,00 11.395,00
10. Albert-Schweitzer-Schule (H) Hilden 19.10.2005 2 WenDo 1.440,00  1.440,00 1.440,00 9.955,00
11. Hauptschule Fahlerweg Langenfeld Feb 06 2 WenDo 1.440,00  1.440,00 1.440,00 8.515,00
12. VHS Langenfeld Langenfeld Jan 06 2 WenDo 1.580,00 790,00 790,00 7.725,00
13. Anne-Frank-Schule Hauptschule Mettmann 07.11.2005 WenDo 740,00 740,00 740,00 6.985,00
14. Berufskolleg Mettmann Mettmann 30.01.2006 WenDo 750,00 750,00 750,00 6.235,00
15. Jugendamt Mettmann Mettmann 28.12.2005 verschiedene  2.400,00  1.200,00 327,50 ubrige ausgefallen 5.907,50
16. A.-Schwarz-Schule Hauptschule Monheim 08.12.2005 2 WenDo 1.540,00 1.540,00 1.540,00 4.367,50
17. Otto-Hahn-Gymnasium Monheim 01.03.2006 WenDo 750,00 750,00 750,00 3.617,50
18. Berufskolleg Ratingen Ratingen 25.01.2006 WenDo 400,00 200,00 nicht stattgefunden 3.617,50
19. Comeniusschule (F) Ratingen 15.03.2006 2 WenDo 700,00 700,00 700,00 2.917,50
20. Elsa-Brandstrom (H) Ratingen 13.01.2006 WenDo 1.044,00 1.044,00 754,00 Kosten geringer 2.163,50
21. Liebfrauenschule (Real) Ratingen 02.02.2006 WenDo 1.500,00 750,00 ausgefallen 2.163,50
22. Liebfrauenschule (Real) Ratingen 06.03.2006 Berufswahl 850,00 425,00 260,75 1.902,75
23. Hauptschule Wolverothe Wilfrath 17.01.2006 3 WenDo 2.100,00  2.100,00 2.100,00 -197,25
24. Berufskolleg Mettmann Mettmann 10.04.2006 WenDo 750,00 750,00 750,00 -947,25
25. Realschule Mettmann Mettmann 05.04.2006 WenDo 700,00 350,00 350,00 -1.297,25
26. Konrad-Heresbach Gymnas. Mettmann 10.04.2006 6 WenDo 5.508,00 2.000,00 2.000,00 -3.297,25
27. Kopernikus Realschule Langenfeld 28.08.2006 3 WenDo 3.310,00  1.655,00 1.655,00 -4.952,25
29. Pestalozzischule Hauptschule Velbert 15.09.2006 2 WenDo 1.400,00  1.400,00 1.400,00 -6.352,25
30. Elsa-Brandstrom Hauptschule Ratingen 30.10.2006 WenDo 450,00 0,00 0,00 abgelehnt -6.352,25

37.387,00 26.514,00 24.252,25
Der Betrag in Hohe von 6.352,25 € wurde aus dem Deckungsring finanziert.

rabejuy



Anlage 4

Richtlinien des Kreises Mettmann
zur Forderung von Schulerinnen- und Schulerprojekten

1. Ziele der MaBnahmen

Projekte fir Schilerinnen sollen dazu beitragen,

= die Wahrnehmungsféhigkeit hinsichtlich der Rolle der Frau in der Gesellschaft zu
fordern,

= eigene Defizite und Starken zu analysieren und selbstbewusstes Handeln zu fordern,

= das Selbstvertrauen und Selbstwertgefiihl als Madchen zu starken

= das Vertrauen in die eigene Wahrnehmungsfahigkeit zu férdern,

= die Fahigkeit zu entwickeln, in Konfliktsituationen zu den eigenen Bedurfnissen zu
stehen und die eigenen Interessen zu vertreten,

= ein positives Verhéltnis zum eigenen Korper zu entwickeln,

= die Befahigung, sich von Erwartungen anderer abzugrenzen,

= den Wert der Beziehungs- und sozialer Fahigkeiten zu begreifen,

= korperliche Angriffe abzuwehren,

= das Berufswahlspektrum zu erweitern.

Weiter kdnnen PC-Schulungen und Projekte, z.B. zum Thema ,Essstérungen und Mager-
sucht* sowie Madchenaktionstage bezuschusst werden.

Projekte fur Schiler sollen dazu beitragen,

= die soziale Kompetenz zu férdern

= ein angemessenes, realistisches Selbstvertrauen zu entwickeln,

= die Fahigkeit zu entwickeln, Uber Geflihle und Probleme offen zu sprechen,

= die Wertschatzung des anderen Geschlechts zu fordern,

= yvon Manner- und Machoklischees abzurticken,

= weiche" (eher weibliche) Persénlichkeitsanteile zu fordern,

= den Kontakt und die Geborgenheit untereinander zu férdern,

= die Fahigkeit zu entwickeln, die eigenen Schwéchen, Unsicherheiten und Angste an-
zunehmen, um Hilfe zu bitten und Hilfe annehmen zu kénnen,

= die Fahigkeit zu entwickeln, sich in Konflikten in den Streitpartner/die Streitpartnerin
einfiihlen zu kénnen und Alternativen zu lauten und aggressiven Strategien zu erler-
nen (Antiaggressionstraining, Gewaltdeeskalation),

= die eigenen und die Grenzen anderer zu erkennen und zu akzeptieren.

Des Weiteren konnen Jungenprojekttage, z.B. zum Thema Suchtverhalten geférdert
werden.

2. Zielgruppen
Die Projekte richten sich an Schilerinnen und Schiler ab der Mittelstufe und missen die
unter 1. genannten Ziele verfolgen. Die Ma3nahmen werden in enger Zusammenarbeit
zwischen Schulen, Jugendeinrichtungen, den Trainerinnen und Trainern entwickelt und
durch die oértlichen Gleichstellungsstellen und die Gleichstellungsstelle des Kreises un-
terstutzt. Aufgrund der unterschiedlichen Ansatze sind die Projekte getrennt nach Ge-
schlecht durchzufuhren. Madchenarbeit soll durch Trainerinnen, Jungenarbeit durch
Trainer geleitet werden.

3. Antragsverfahren
Antrage kdnnen gestellt werden von Forderschulen, weiterfiihrenden Schulen, Berufskol-
legs und Jugendeinrichtungen und von Einrichtungen, die Jugendarbeit leisten. Die An-
trage sind
Uber die zustandigen Gleichstellungsstellen der Stadte an die Gleichstellungsstelle des
Kreises zu richten.



In Rundschreiben zu Beginn des Schuljahres weisen Gleichstellungsstelle und Schulamt
des Kreises auf die Férdermdglichkeit von Schilerinnen- und Schilerprojekte hin.

Es kdnnen Antrage fur folgende Mal3nahmen gestellt werden:

fur Madchen:

a) Erweiterung des Berufswahlspektrums,

b) Computerkurse,

c) WenDo-/ Selbstverteidigungskurse,

d) Kurse zur Vorbeugung von Essstérungen und Magersucht,
e) Madchenprojekttage.

fur Jungen:

a) Kurse zum Training der sozialen Kompetenz,

b) Antiaggressionstraining, Kurse zur Gewaltdeeskalation,
c) Kurse zur Pravention von Suchtverhalten.

Die MalRnahmen kénnen nur geférdert werden, wenn sie inhaltlich auf die unter 1. ge-
nannten Ziele ausgerichtet sind. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle Ziele gleichzeitig
abgedeckt werden.

Antragsformulare auf finanzielle Unterstitzung stellt die Gleichstellungsstelle des Kreises
bereit.

Mit der Antragstellung ist eine Projektbeschreibung zur Erlauterung der Ma3nahme und
ihrer Ziele mit Angabe der zu erwartenden Kosten einzureichen.

Berichtspflicht

Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises informiert den Kreisausschuss jeweils im
Rahmen der Haushaltsplanberatungen tber die im abgelaufenen Geschaftsjahr gewahr-
ten Zuschisse.

Ho6he der Forderung
Es konnen Zuschiisse zu den tatsachlich entstandenen Kosten bis zu einer Hohe von
1.700 EUR fur ein Projekt gewahrt werden, sofern es nicht anderweitig gefordert wird.

Bewilligung der Fordermittel und Verwendungsnachweise

Die Bewilligung der Fordermittel erfolgt durch die Gleichstellungsstelle des Kreises im
Rahmen des zur Verfiigung stehenden Etats. Die Gleichstellungsstellen der ka-Stadte
erhalten

eine Kopie des Bewilligungsbescheides. Die Verwendung der Zuschisse ist unmittelbar
nach Abschluss der MaBhahme nachzuweisen. Erst nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises bei der Gleichstellungsstelle des Kreises kénnen die Zuschiisse ausgezahlt
werden.

Ruckmeldung

Die Zuschussempfanger/innen haben auf Anforderung die Ergebnisse der Malinhahmen
(Dokumentation, Arbeitsergebnisse etc.) der Gleichstellungsstelle des Kreises zur Verfi-
gung zu stellen.

Inkrafttreten

Die geanderten Richtlinien des Kreises Mettmann zur Forderung von Schulerinnen- und
Schiulerprojekten gelten ab dem 01.07.2007. Gleichzeitig treten die Richtlinien des Krei-
ses Mettmann zur Férderung von Schulerinnenprojekten vom 01.01.2002 aul3er Kraft.



	Vorlagendokumente
	TOP Ö  4 Förderung von Schülerinnen- und Schülerprojekten
	1. Richtlinien nach dem derzeitigen Stand  01/004/2007
	2. Übersicht über Anträge und Auszahlungen 2005  01/004/2007
	3. Übersicht über Anträge und Auszahlungen 2006  01/004/2007
	4. Vorschlag für neu zu beschließende Richtlinien  01/004/2007



